
 

 

An die Mitglieder der Synode 
 
 
 
 
 
 
Trogen, 9. Mai 2023 
 
 
XVIII Nr. 20 
Synode vom 26. Juni; Finanzausgleich 2023 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Synodale 
 
A. Ausgangslage 
 
Gemäss Art. 24 Abs. 5 lit. c KV befindet die Synode über den Finanzausgleich zwischen den 
Kirchgemeinden. 
 
B. Ergebnis 
 
Der Finanzausgleich 2023 hat im Vergleich zu den Vorjahren zwei wesentliche Änderungen: 

• Die Investitionsbeiträge entfallen 
• Die Fusion der Kirchgemeinden Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt 

zur Kirchgemeinde Appenzeller Hinterland fällt ins Gewicht.  
 
Diese beiden neuen Grundlagen wirken sich auf den Finanzausgleich 2023 aus. 
 
Die Grundlagen für den Finanzausgleich 2023 basieren auf den revidierten Erfolgsrechnun-
gen 2022 der Kirchgemeinden und dem Meldeformular für den Finanzausgleich. Die Mitglie-
derzahlen wurden von der Kirchenverwaltung ermittelt. Für die Einzahlung in den Zentralfonds 
gilt der Satz von 2.8%. 
 
Die Einzahlungen in den Zentralfonds betragen 2023 TCHF 480 und liegen somit auf einer 
vergleichbaren Höhe wie die Vorjahre. Die Finanzausgleichszahlungen betragen TCHF 404. 
Somit erfolgt eine Einlage in den Zentralfonds von TCHF 76. Im Vorjahr war noch ein Bezug 
von TCHF 11 aus dem Zentralfonds notwendig. 
 
Bei der Berechnung der Zentralfondssteuer für die Kirchgemeinde Appenzell wurden gemäss 
Reglement Finanzausgleich die Steuererträge der juristischen Personen und die Sondersteu-
ern ausgenommen. 
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Die Abweichung zum Vorjahr (TCHF 87) und die sich daraus ergebende Einlage in den 
Zentralfonds setzt sich wie folgt zusammen: 

• Reduktion des Grundbedarfs um TCHF 34 in Schönengrund aufgrund der Fusion der 
Kirchgemeinden Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt zur Kirchge-
meinde Appenzeller Hinterland. 
Schönengrund; 

• Wegfall der Investitionsbeiträge TCHF 70; 
• Tiefere Einzahlungen in den Zentralfonds von TCHF 10; 
• Verschiebungen innerhalb der finanzausgleichsberechtigten Kirchgemeinden auf 

Grund der Steuerkraft 
 
C. Antrag 
 
Der Kirchenrat beantragt der Synode, den Finanzausgleich 2023 zu genehmigen. 
 
Im Namen des Kirchenrats 
 
Thomas Gugger Jacqueline Bruderer 
Kirchenrat Kirchenratschreiberin 
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Berechnung Finanzausgleich 2023 
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